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Behindertenreferat im AStA der Universität Hamburg

Änderung des Gesetzes zur Regelung der Studiengebühren

Ab dem Wintersemester 2008/09 werden laut Gesetzentwurf vom 17.06.08 grundsätzlich für alle Studierenden Gebühren in Höhe von 375 € fällig. Die Gebühren sind ohne gesonderten Bescheid zur Rückmeldung bzw. Immatrikulation und somit zeitgleich mit der Zahlung des Semesterbeitrages fällig.

Die schwarz-grüne Koalition sieht für die Gesetzesänderung keine Übergangszeiten vor, da es sich Ihrer Ansicht nach „um für die Studierenden begünstigende Regelungen handelt“. Die Zahlungshöchstdauer für behinderte und chronisch kranke Studierende beträgt Regelstudienzeit plus 2 Semester [B.A.-/M.A.-Studiengänge].

„Nachlagerung“ der Studiengebühren

Zwar ist eine Nachlagerung der Studiengebühren nach dieser Gesetzesänderung möglich, diese steht aber nicht allen Studierenden zu. Studierende über 45 Jahre und viele Nicht-EU-AusländerInnen sind beispielsweise von einer Stundung ausgeschlossen.

Dieses Darlehen muss ab einem Einkommen von 30.000€ auf einen Schlag zurückgezahlt werden. Studierende, die diese Sofortzahlung nicht leisten können, haben die Möglichkeit diesmal einen verzinsten Kredit aufzunehmen, bei dem die Modalitäten (bisheriger Zinssatz für das Studiendarlehen: 6.29%) mit den Kreditinstituten geregelt werden müssen.

Befreiungstatbestände

Die Befreiungstatbestände für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung, Studierende mit Kind, Ausländern werden, um die Senkung der Studiengebühren  zu ermöglichen, ersatzlos gestrichen. Eine Befreiung für die o.g. Gruppen soll nach dem Gesetzesentwurf der schwarz-grünen Koalition erst nach der Überschreitung der Regelstudienzeit (plus 2 Semester) möglich sein. Ein dementsprechender Antrag kann im laufenden Semester oder zum Ende eines jeweiligen Semesters direkt bei der Uni gestellt werden.

Übergangsregelung bei bestehender Befreiung

Zwar soll es eine Übergangsregelung bis zum Sommersemester 2009 geben, in der die bestehenden Bescheide ihre Gültigkeit behalten, jedoch zahlen ab Sommersemester 2009 alle Studierenden, sprich die bestehenden Befreiungsbescheide verlieren voraussichtlich ihre Gültigkeit.

Stellungnahme

Eine Gebührenbefreiung für behinderte und chronisch kranke Studierende ist jedoch dringend notwendig.

Für Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit stellen Studiengebühren, auch wenn sie vermeintlich nachgelagert sind, eine unzumutbare Belastung dar, da in der Regel bereits ein finanzieller Mehraufwand im Alltag erbracht werden muss. Ein gleiches Einkommen, wie durch die Gesetzesänderung angenommen, von 30.000€ (unklar ob brutto oder netto) bedeutet hierbei nicht gleicher Lebensstandard. So besteht beispielsweise ein finanzieller Mehraufwand durch Zuzahlungen bei KfZ-Anpassung, Medikamenten und Hilfsmitteln, die steuerlich nicht geltend gemacht werden können.

Eine aus dem Gesetzentwurf entstehende Verschuldung wird Studieninteressierte mit Behinderung oder chronischer Krankheit zusätzlich abschrecken, da die Lage am Arbeitsmarkt wenig aussichtsreich ist. Denn die Bereitschaft der freien Wirtschaft, eher die Ausgleichsabgabe zu zahlen, anstatt Behinderte und chronisch kranke Arbeitssuchende einzustellen, ist groß.

Zusätzlich bleibt unklar wie die Studiengebührenerhebung bei einem Studienfachwechsel aus gesundheitlichen Gründen aussieht. Es ist nicht geregelt, ob  sich die Zahlungsverpflichtung durch den Quasi-Neubeginn des Studiums verlängert oder ob die bereits gezahlten Semester auf die Zahlungsverpflichtung angerechnet werden, sodass nur noch die Differenz an Semestern bezahlt werden muss.

Eine weitere Verschlechterung dieses Gesetzentwurfes ist, dass der Zeitpunkt des Auftretens des Befreiungstatbestandes nicht mehr berücksichtigt wird, da jeder die Regelzeit plus 2 Semester zahlen muss.

Das Wegfallen von Befreiungstatbeständen verschärft die Situation behinderter und chronisch kranker Studierender, da bereits während des Studiums zusätzliche Schwierigkeiten (z.B. Beantragung von Studienassistenzen in Veranstaltungen, Modifikation von Leistungsnachweisen nach Ausfallzeiten, etc.) bewältigt werden müssen. Daher ist die Erhebung von Studiengebühren nicht sozial gerecht.

Wenn Studiengebühren verlangt werden, muss die Universität gleiche Studienbedingungen für behinderte und chronisch kranke Studierende (z.B. barrierefreie Zugänge zu Gebäuden, Lehrveranstaltungen und Informationen, Bereitstellung von Studienassistenzen, etc.) gewährleisten.

